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DSR – nicht öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

 
DSR-Sitzung: 145. / 07.06.2010 / 10:00 – 11:00 Uhr  
TOP: 
 

02 - E-DRS X Konsolidierung 

Thema: Projektplanung 
Papier: 145_02_E-DRS X Konsolidierung_Cover Note 
  

 
 
Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 
 
Nummer der 
Sitzungsunterlage 
 

Titel Gegenstand 

145_02 145_02_E-DRS X 
Konsolidierung_Cover Note 

Cover Note. 

 
Stand der Informationen: 31.05.2010. 

 

Der Standardisierungsrat   
Deutsches Rechnungslegungs Standards

Accounting Standards
Committee e.V.
Committee of Germany
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Ziel der Sitzung 

2 In der letzten Sitzung des DSR wurde die Bitte an die AG geäußert, Zeitpläne für die 

verschiedenen Varianten des Umfangs des Gegenstands des E-DRS vorzulegen. In 

dieser Sitzung sollen die vorgelegten Zeitpläne zu den Varianten: 

• Keine Eingrenzung des Umfangs, 

• Eingrenzung auf die §§ 290 bis 296 HGB und 

• Erstellung eines DRÄS zu DRS 4 

erörtert werden. Ziel der Sitzung soll die Entscheidung des DSR über den Gegenstand 

des E-DRS sein. 

 

 

Stand des Projekts 
3 Mit Wirkung zum 29.05.2009 sind u.a. die Änderungen mit Bezug auf den 

Konzernabschluss und die Konsolidierung durch das Gesetz zur Modernisierung des 

Bilanzrechts (BilMoG) in Kraft getreten. 

 

4 Um diesen Änderungen entsprechend Rechnung zu tragen, hatte der DSR in seiner 

135. Sitzung beschlossen DRS 4 in zwei Stufen zu überarbeiten: 

Erste Stufe: Redaktionelle Anpassung aufgrund des BilMoG, 

Zweite Stufe: Grundsätzliche Überarbeitung mit Aufnahme von z.B. 

Zweckgesellschaften. 

 

5 Die erste Stufe wurde mit Verabschiedung des DRÄS 4 - Deutscher Rechnungslegungs 

Änderungsstandard Nr. 4 nach Veröffentlichung des Bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes (BilMoG) am 5. Januar 2010 seitens des DSR abgeschlossen. 

 

6 Die zweite Stufe wurde im Januar 2010 begonnen. Zu diesem Zweck hatte der DSR in 

seiner 140. Sitzung beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. 

 

 

Nächste Schritte 
7 Die Sitzungen der AG finden im monatlichen Rhythmus bis September statt. Die 

Ergebnisse der AG Sitzungen sollen fortlaufend in den Sitzungen des Rates ab Mai 

2010 zur Diskussion gestellt werden. Ab Oktober 2010 ist die Debatte über einen 

Entwurf eines neuen Standards zur Konsolidierung nach HGB in zwei DSR-Sitzungen 
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geplant, so dass im Dezember 2010 der Entwurf zur Kommentierung gestellt werden 

kann. 


